
SEPA – eine Plage des 21. Jahrhunderts?

Die  sieben Plagen Ägyptens waren das Gericht des Herrn, welches den Pharao 
zwang, dem versklavten Volk Israel die Freiheit zu geben und in Frieden ziehen zu 
lassen.  Die Plagen, die im 21. Jahrhundert den Bürgern Europas zugemutet werden,
heißen nicht Dürre, Heuschrecken oder Finsternis, sondern kommen aus Brüssel, 
nennen sich SEPA, BIC und IBAN, Gläubiger-Identifikationsnummer und  Mandats-Re-
ferenznummer. Sie führen zu nicht mehr Freiheit, sondern zu mehr Versklavung durch 
Bürokratisierung. Diese gesetzlichen Neuregelungen wirken sich auch auf Vereine und 
Verbände aus und sind bei der Einziehung von Mitgliederbeiträgen zu beachten. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die Höhe der Mitgliedsbeiträge nicht geändert 
hat sondern nur das Verfahren. Bereits in der Mitgliederversammlung im Februar 2013 
hatte unsere Kassiererin, Annette Heep, auf das geänderte Verfahren hingewiesen. 

Die  bereits von Ihnen erteilte Einzugsermächtigung wird von nun als SEPA-Last-
schriftverfahren weitergenutzt. Dieses Lastschriftmandat wird durch die 

* Mandats-Referenznummer  (Ihre Mitgliedsnummer beim BRH)  und unsere

* Gläubiger-Identifikationsnummer DE41ZZZ00000190127

(von der Bundesbank zugeteilt) 

gekennzeichnet, die von uns bei allen künftigen Lastschriften angeben werden. 

Weiterhin finden Sie auf Ihrem Auszug noch folgende Nummern, die dem BRH Kreis-
verband Trier zugeordnet sind: 

IBAN:     DE23 5855 0130 100 586 (Kontonummer des BRH) 

International Bank Account Number

BIC:         TRIS DE 55  XXX  (Sparkasse Trier)

Bank Identifier Code

Die SEPA  Verordnung   erlaubt  “Altzahlverfahren” , d. h. liegen gültige Einzugser-
mächtigungen aus der Zeit vor dem 1. Februar 2014 vor, muss der Verband keine 
neuen SEPA-Mandate von den Mitgliedern besorgen. Wirksam erteilte Einzugsrmäch-
tigungen werden nicht ungültig.

Informationspflichten der Vereine und Verbände

Vor dem ersten Lastschrifteneinzug im SEPA-Verfahren muss der Verband auch bei 
alten Einzugsermächtigungen den Zahlungspflichtigen informieren über:

* den Wechsel des Verfahrens auf das SEPA-Verfahren
*  die Vereins-ID  (Gläubiger-Identifikationsnummer) und 
*  die Mandatsreferenz  (Mitgliedsnummer im Verband).

Sollten Sie weitere Fragen zu dem Verfahren haben, rufen Sie mich einfach an.
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